
Statut
Leichtathletikverein Einheit Greiz e.V.

Ä 1
1. Die Mitglieder der bisherigen Sektion Leichtathletik der BSG Einheit Greiz grÄnden einen 

Verein, der im Vereinsregister eingetragen werden soll.
2. Der Verein fÄhrt den Namen Leichtathletikverein Einheit Greiz e.V. und hat seinen Sitz in 

Greiz.
3. Der Verein erkennt die Satzung und Ordnung der Dachorganisation an.

Ä 2
1. Zweck des Vereins ist die FÅrderung des Sports. Im Mittelpunkt aller sportlichen AktivitÇten 

steht der Massensport, einschlieÉlich des Kinder- und Jugendsports. 
2. Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschlieÉlich gemeinnÄtzige Zwecke. Er ist selbstlos 

tÇtig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Ä 3
Die Mittel des Vereins dÄrfen nur fÄr die satzungsmÇÉigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Ä 4
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhÇltnismÇÉig hohe VergÄtungen begÄnstigt werden.
Vereins- und OrganÇmter werden grundsÇtzlich ehrenamtlich ausgeÄbt. Der Vorstand kann bei 
Bedarf und im Rahmen der haushaltrechtlichen MÅglichkeiten des Vereins eine VergÄtung nach 
MaÉgabe einer AufwandsentschÇdigung  im Sinne des Ñ 3 Nr. 26a EstG beschlieÉen.

Ä 5
Bei AuflÅsung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegÄnstigter Zwecke fÇllt das VermÅgen des 
Vereins an den Kreissportbund Greiz e.V., der es unmittelbar und ausschlieÉlich fÄr gemeinnÄt-
zige Zwecke zu verwenden hat.

Ä 6
1. Mitglied kann jede Person ohne Ansehung politischer, religiÅser oder weltanschaulicher

Gesichtspunkte werden.
2. Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag durch den Vorstand. Bei MinderjÇhrigen ist 

die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Ä 7
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein.
2. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres mÅglich, der Austritt ist dem Vorstand 

gegenÄber schriftlich bis zum 31.12. des Jahres zu erklÇren.
3. Ein Mitglied kann vom Verein ausgeschlossen werden:

a: wegen ZahlungsrÄckstand mit mehr als einem Jahr, trotz zweimaliger Mahnung 
b: wegen eines schweren VerstoÉes gegen die Interessen des Vereins

Der Ausschluss erfolgt nach vorheriger AnhÅrung des Betroffenen durch den Vereinsaus-
schuss, wenn die Mehrheit aller Ausschussmitglieder fÄr den Ausschluss stimmt. Gegen die-
sen Beschluss ist binnen 2 Wochen der Einspruch zulÇssig, Äber den dann die nÇchste Mit-
gliederversammlung zu beschlieÉen hat.



Ä 8
Die BeitragshÅhe wird jÇhrlich durch die Mitgliederversammlung neu festgelegt.

Ä 9
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 14. Lebensjahr.
2. Mitglieder, die kein Stimmrecht haben, kÅnnen an den Mitgliederversammlungen teilneh-

men.
3. Das Stimmrecht kann nur persÅnlich ausgeÄbt werden.
4. WÇhlbar sind alle volljÇhrigen Vereinsmitglieder.
5. WÇhlbar sind auch abwesende Mitglieder, wenn eine ErklÇrung Äber die Annahme der Wahl 

vorliegt.

Ä 10
Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand

Ä 11
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in den ersten 3 

Monaten eines jeden Jahres statt. Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder zwei Wochen 
vorher schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.

3. Eine auÉerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb von 2 Wochen einzuberufen:
a: wenn der Vorstand dies beschlieÉt
b: wenn mindestens ein viertel aller Mitglieder dies verlangt.

Die Einladung erfolgt wie bei der ordentlichen Mitgliederversammlung.
4. Die Mitgliederversammlungen sind durch den Vorstand einzuberufen.
5. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Wahl des Vorstandes 
- Entlastung des Vorstandes
- Beitragsfestsetzung 
- Festsetzung des Haushaltplanes fÄr das der Mitgliederversammlung folgende GeschÇftsjahr
- SatzungsÇnderung
- AuflÅsung des Vereins 
Die BeschlÄsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren. Sie sind vom SchriftfÄh-
rer und vom Vorsitzenden zu unterschreiben.

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne RÄcksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfÇhig. GewÇhlt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich ver-
eint. BeschlÄsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Sat-
zungsÇnderungen bedÄrfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder.

7. AntrÇge kÅnnen von allen Mitgliedern gestellt werden. Öber AntrÇge, die beim Vorstand 
nicht spÇtestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich eingehen, kann nur mit Zu-
stimmung des Vorstandes abgestimmt werden.

8. Wahlen und Abstimmungen erfolgen geheim und schriftlich, wenn mindestens 10 stimmbe-
rechtigte Mitglieder dies verlangen. Mehrere Wahlen und Abstimmungen kÅnnen in einem 
Wahlgang erledigt werden.



Ä 12
1. Der Vorstand besteht aus: 

- dem Vorsitzenden  
- dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Schatzmeister (Verantwortlicher fÄr Finanzen)

2. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende vertreten den Verein nach AuÉen und 
zwar jeder einzeln, der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden.

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung jeweils auf ein Jahr gewÇhlt. FÄr die 
Wahl des Vorsitzenden kann jedes Mitglied des Vereins kandidieren. Bei der Wahl der Vor-
standsmitglieder wird einzeln abgestimmt. GewÇhlt ist, wer die einfache Mehrheit erreicht.

4. Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 
- FÄhrung der laufenden GeschÇfte des Vereins 
- Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern  
- Bildung von AusschÄssen nach eigenem Ermessen  
- Einberufung der Mitgliederversammlung  
Zu Ünderungen der Satzung, die gesetzlich erforderlich sind, ist der Vorstand verantwortlich.

Ä 13
1. Die AuflÅsung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen der Mitgliederversammlung beschlossen werden.
2. Die Versammlung ist beschlussfÇhig, wenn mindestens die HÇlfte der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend sind.

Die Satzung wurde beschlossen am 11. Juni 1990.

Die Satzung wurde geÇndert am 26. Januar 1999.
Der Paragraph 5  - VermÅgen - wurde eingefÄgt.

Die Satzung wurde geÇndert am 25. Januar 2010.
Die Paragraphen 4 und 5 wurden geÇndert.


